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schaftliche und technische Hilfe beim Wiederherstellungs-
und Rehabilitationsprozess nach der Katastrophe zu gewäh-
ren;

3. bittet die internationale Gemeinschaft, das System
der Vereinten Nationen und andere internationale Organisa-
tionen, Jemen bei der Stärkung seiner Kapazitäten für das
Management von Katastrophenrisiken und für die Vorberei-
tung auf Katastrophenfälle zu unterstützen.

RESOLUTION 63/21

Verabschiedet auf der 45. Plenarsitzung am 11. November 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.19 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Albanien, An-
dorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Australien, Barbados,
Belgien, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bul-
garien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dänemark, Demokrati-
sche Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikanische
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Griechenland, Guyana, Honduras, Irland, Island, Ita-
lien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kanada, Kenia, Kolumbien,
Kroatien, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malta, Mexiko, Mongolei, Monte-
negro, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwe-
gen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Rumänien, Sambia, Samoa, San Marino, Schwe-
den, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafri-
ka, Suriname, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Boliva-
rische Republik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Re-
publik, Zypern.

63/21. Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/12 vom 26. Novem-
ber 2007 und alle ihre früheren einschlägigen Resolutionen,

sowie unter Hinweis darauf, dass das Römische Statut des
Internationalen Strafgerichtshofs75 die Ziele und Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen bekräftigt,

erneut hinweisend auf die historische Bedeutung der Ver-
abschiedung des Römischen Statuts und ihren am 17. Juli
2008 begangenen zehnten Jahrestag, 

betonend, dass Gerechtigkeit, insbesondere die Aufarbei-
tung von Unrecht in Konflikt- und Postkonfliktgesellschaf-
ten, ein grundlegender Baustein eines dauerhaften Friedens
ist,

überzeugt, dass die Beendigung der Straflosigkeit uner-
lässlich ist, damit eine Gesellschaft, die sich in einem Kon-
flikt befindet oder dabei ist, einen Konflikt zu überwinden,

vergangene Übergriffe gegen von bewaffneten Konflikten be-
troffene Zivilpersonen aufarbeiten und künftige derartige
Übergriffe verhindern kann,

mit Befriedigung feststellend, dass der Internationale
Strafgerichtshof bei seinen Analysen, Ermittlungen und Ge-
richtsverfahren in verschiedenen Situationen und Fällen, die
ihm von Vertragsstaaten des Römischen Statuts und vom Si-
cherheitsrat im Einklang mit dem Römischen Statut unter-
breitet wurden, beträchtliche Fortschritte erzielt hat,

daran erinnernd, dass die seitens der Staaten, der Verein-
ten Nationen und anderer internationaler und regionaler Or-
ganisationen gewährte wirksame und umfassende Zusam-
menarbeit und Unterstützung in allen Aspekten des Mandats
des Internationalen Strafgerichtshofs auch weiterhin eine we-
sentliche Voraussetzung dafür ist, dass dieser seine Tätigkeit
durchführen kann,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Generalsekretär
für die wirksame und effiziente Hilfe, die er dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof im Einklang mit dem Abkommen über
die Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und dem
Internationalen Strafgerichtshof („Beziehungsabkommen“)76

gewährt,

in Anerkennung des von der Generalversammlung in ihrer
Resolution 58/318 vom 13. September 2004 gebilligten Be-
ziehungsabkommens, namentlich von Ziffer 3 der Resolution
betreffend die vollständige Übernahme aller Kosten, die den
Vereinten Nationen als Ergebnis der Durchführung des Be-
ziehungsabkommens entstehen77, das einen Rahmen für die
weitere Zusammenarbeit zwischen dem Internationalen Straf-
gerichtshof und den Vereinten Nationen schafft, innerhalb
dessen die Vereinten Nationen die Feldaktivitäten des Ge-
richtshofs erleichtern könnten, und den Abschluss gegebe-
nenfalls erforderlicher ergänzender Abmachungen und Ver-
einbarungen befürwortend,

unter Begrüßung der kontinuierlichen Unterstützung, die
der Internationale Strafgerichtshof von der Zivilgesellschaft
erhält,

in Anerkennung der Rolle des Internationalen Strafge-
richtshofs in einem multilateralen System, dessen Ziel darin
besteht, die Straflosigkeit zu beenden, die Herrschaft des
Rechts herzustellen, die Achtung vor den Menschenrechten
zu fördern und zu festigen und im Einklang mit dem Völker-
recht und den Zielen und Grundsätzen der Charta einen dau-
erhaften Frieden herbeizuführen,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Internationalen
Strafgerichtshof für die Hilfe, die er dem Sondergerichtshof
für Sierra Leone gewährt,

1. begrüßt den Bericht des Internationalen Strafge-
richtshofs für 2007/0878;
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2. heißt die Staaten willkommen, die im vergangenen
Jahr Vertragsparteien des Römischen Statuts des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs75 geworden sind, und fordert alle
Staaten in allen Weltregionen, die noch nicht Vertragspartei-
en des Römischen Statuts sind, auf, zu erwägen, es unverzüg-
lich zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten;

3. heißt die Vertragsstaaten des Römischen Statuts und
die Nichtvertragsstaaten willkommen, die Vertragsparteien
des Übereinkommens über die Vorrechte und Immunitäten
des Internationalen Strafgerichtshofs79 geworden sind, und
fordert alle Staaten, die noch nicht Vertragspartei des Über-
einkommens geworden sind, auf, dies zu erwägen;

4. fordert die Vertragsstaaten des Römischen Statuts
auf, sofern sie es noch nicht getan haben, innerstaatliche
Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Verpflichtungen aus
dem Statut zu erlassen und mit dem Internationalen Strafge-
richtshof bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zusammen-
zuarbeiten, und verweist auf die von Vertragsstaaten diesbe-
züglich bereitgestellte technische Hilfe;

5. begrüßt die Zusammenarbeit und Hilfe, die dem In-
ternationalen Strafgerichtshof von Vertragsstaaten und Nicht-
vertragsstaaten, den Vereinten Nationen und anderen interna-
tionalen und regionalen Organisationen bislang gewährt wur-
de, und fordert die zur Zusammenarbeit verpflichteten Staa-
ten auf, diese Zusammenarbeit und Hilfe künftig zu gewäh-
ren, insbesondere in Bezug auf die Festnahme und Überstel-
lung, die Vorlage von Beweisen, den Schutz und die Umsied-
lung von Opfern und Zeugen und die Vollstreckung von Stra-
fen;

6. betont, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Staaten
ist, die nicht Vertragsparteien des Römischen Statuts sind;

7. bittet die Regionalorganisationen, den Abschluss
von Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit dem In-
ternationalen Strafgerichtshof zu erwägen;

8. erinnert daran, dass aufgrund des Artikels 12
Absatz 3 des Römischen Statuts ein Staat, der nicht Vertrags-
partei des Statuts ist, durch Hinterlegung einer Erklärung
beim Kanzler des Internationalen Strafgerichtshofs die Aus-
übung der Gerichtsbarkeit durch den Gerichtshof in Bezug
auf bestimmte, in Absatz 2 des Artikels genannte Verbrechen
anerkennen kann;

9. ermutigt alle Vertragsstaaten, die Interessen, den
Hilfebedarf und das Mandat des Internationalen Strafge-
richtshofs zu berücksichtigen, wenn entsprechende Angele-
genheiten bei den Vereinten Nationen erörtert werden;

10. hebt hervor, wie wichtig die uneingeschränkte
Durchführung des Beziehungsabkommens76 ist, das einen
Rahmen für die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden
Organisationen und für Konsultationen zu Angelegenheiten
gemeinsamen Interesses bildet, gemäß den Bestimmungen

des Abkommens und in Übereinstimmung mit den einschlä-
gigen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und
des Römischen Statuts, und hebt außerdem hervor, dass der
Generalsekretär die Generalversammlung auf ihrer vierund-
sechzigsten Tagung über die den Vereinten Nationen im Zu-
sammenhang mit der Hilfe für den Internationalen Strafge-
richtshof entstandenen Kosten und erhaltenen Kostenerstat-
tungen informieren muss;

11. nimmt davon Kenntnis, dass das Verbindungsbüro
des Internationalen Strafgerichtshofs zum Amtssitz der Ver-
einten Nationen nun voll funktionsfähig ist, und legt dem Ge-
neralsekretär nahe, mit diesem Büro auch künftig eng zusam-
menzuarbeiten;

12. legt den Staaten nahe, zu dem Treuhandfonds zu-
gunsten der Opfer von Verbrechen, die der Gerichtsbarkeit
des Internationalen Strafgerichtshofs unterliegen, und der
Angehörigen der Opfer beizutragen, und nimmt mit Dank
Kenntnis von den bislang an den Treuhandfonds entrichteten
Beiträgen;

13. nimmt Kenntnis von der Tätigkeit der allen Staaten
gleichberechtigt offen stehenden Sonderarbeitsgruppe zum
Verbrechen der Aggression und legt allen Staaten nahe, die
aktive Mitwirkung in der Arbeitsgruppe zu erwägen, mit dem
Ziel, Vorschläge für eine Bestimmung über das Verbrechen
der Aggression auszuarbeiten, im Einklang mit Artikel 123
des Römischen Statuts;

14. stellt außerdem fest, dass die 2010 stattfindende
Überprüfungskonferenz Gelegenheit bieten kann, zusätzlich
zu den mit der möglichen Definition des Verbrechens der Ag-
gression zusammenhängenden Fragen weitere von den Staa-
ten, darunter auch Nichtvertragsstaaten des Römischen Sta-
tuts, benannte Fragen zu behandeln;

15. nimmt unter Hinweis darauf, dass die Versammlung
der Vertragsstaaten des Römischen Statuts gemäß Artikel 112
Absatz 6 des Statuts am Sitz des Internationalen Strafge-
richtshofs oder am Amtssitz der Vereinten Nationen tagt, von
dem von der Versammlung der Vertragsstaaten auf ihrer
sechsten Tagung gefassten Beschluss Kenntnis, ihre siebente
Tagung in Den Haag abzuhalten, sieht der siebenten Tagung
der Versammlung der Vertragsstaaten vom 14. bis 22. No-
vember 2008 in Den Haag sowie der Wiederaufnahme der
siebenten Tagung vom 19. bis 23. Januar 2009 und vom 9. bis
13. Februar 2009 in New York mit Interesse entgegen und er-
sucht den Generalsekretär, im Einklang mit dem Beziehungs-
abkommen und der Resolution 58/318 die benötigten Dienste
und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen;

16. legt den Staaten nahe, so zahlreich wie möglich an
den Versammlungen der Vertragsstaaten teilzunehmen, bittet
die Staaten, Beiträge zu dem Treuhandfonds zugunsten der
Teilnahme der am wenigsten entwickelten Länder zu leisten,
und nimmt mit Dank Kenntnis von den bisher an den Treu-
handfonds entrichteten Beiträgen;

17. bittet den Internationalen Strafgerichtshof, der Ge-
neralversammlung zur Behandlung auf ihrer vierundsech-
zigsten Tagung im Einklang mit Artikel 6 des Beziehungsab-
kommens einen Tätigkeitsbericht für 2008/09 vorzulegen.
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